Leitfaden zur Befreiung von der obligatorischen Versicherungspflicht

für

gesetzlich versicherte Bürger aus EU- oder EFTA-Staaten
(Ab 1.4.06 auch für die „neuen“ EU-Staaten)

Merke: Die nachfolgenden Punkte gelten nur für die Stadtgemeinde Zürich. In anderen Gemeinden muss das Verfahren zuerst abgeklärt werden. Grundsätzlich sind aber auch dort die entsprechenden Stellen zuständig. 
Nach der Anmeldung im Kreisbüro (Wohnsitznahme) wirst du von den Städtischen Gesundheitsdiensten brieflich aufgefordert, einen Krankenversicherungsnachweis zu erbringen. Warte dieses Schreiben ab.
Reiche dann den Städtischen Gesundheitsdiensten (Städtische Gesundheitsdienste, Walchestrasse 31, Postfach,  8035  Zürich) folgende Unterlagen ein:
(
Kopie des Aufforderungsbriefes 

(
Nachweis des gleichwertigen Krankenversicherungsschutzes im Ausland, d.h. Kopie der Europäischen Krankenversicherungskarte oder provisorische Ersatzbescheinigung
( 
Kopie des Legitimationsausweises oder Studienbestätigung

(  Begleitbrief mit folgendem Inhalt: Student, Aufenthaltsdauer und Befreiung

Die Städtischen Gesundheitsdienste formulieren anschliessend das Gesuch zur Befreiung und leiten es an die “Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich” weiter, welche für den Entscheid zuständig ist.
Der Kanton klärt danach die Voraussetzungen ab und bestimmt, ob du von der Versicherungspflicht befreit werden kannst. 

Wirst du befreit, werden die Unterlagen anschliessend vom Kanton an die Gemeinsame Einrichtung KVG in Solothurn weitergeleitet. Falls du noch keine Krankenversicherungskarte von deinem Heimatland erhalten hast, bekommst du eine Versicherungskarte.

Merke: Dieser Leitfaden dient den anfragenden Studenten lediglich der schriftlichen Information. Er kann eine mündliche Beratung nicht ersetzen. Ebenso übernimmt die KraBe/Rebeko keine Haftung für den Inhalt und gewährt das aufgezeigte Verfahren nicht.
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